
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Stadtverwaltung  Postfach 101462  99804 Eisenach  Amt: 01.3                                                          BÜRO STADTRAT/ORTSRECHT 

Stadtverwaltung, Markt 1, 99817 Eisenach Bürgerbüro Eisenach, Markt 22, 99817 Eisenach Telefonzentrale: 03691 - 670-800 
 buergerbuero@eisenach.de www.eisenach.de  |  info@eisenach.de 
 

Sprechzeiten: Sprechzeiten: Bankverbindung: 
Mo 9:00 – 12:00 Uhr Mo 8:00 – 12:00 Uhr  |  13:00 – 16:00 Uhr Wartburg-Sparkasse 
Di 9:00 – 12:00 Uhr Di 8:00 – 12:00 Uhr  |  13:00 – 18:00 Uhr IBAN: DE57 8405 5050 0000 0020 03 
Mi 9:00 – 12: 00 Uhr Mi 7:00 – 13:00 Uhr    SWIFT-BIC: HELADEF1WAK 
Do 9:00 – 12:00 Uhr  |  14:00 – 16:00 Uhr Do 8:00 – 12:00 Uhr  |  13:00 – 16:00 Uhr 
Fr 9:00 – 12:00 Uhr Fr 8:00 – 13:00 Uhr 
und nach vorheriger Terminabsprache Sa 9:00 – 12:00 Uhr Gläubiger ID: DE7503300000076704 
 
Unverschlüsselter E-Mail Verkehr ist keine rechtssichere Kommunikation im Sinne des Datenschutzes. Nutzen Sie zur 
Übermittlung personenbezogener Daten den Postweg oder eine angemessene Form der E-Mail Verschlüsselung.  
Die elektronische Erreichbarkeit eröffnet keinen Zugang für die Übermittlung von elektronischen Dokumenten nach § 3a VwVfG, § 3a ThürVwVfG, § 36a SGB l und § 87a AO. 

 

       

Herr S. 
99817 Eisenach 
      
– per E-Mail – 
      
      

 
 

 

 
 

       
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum 
   04.12.2024 

 
Beantwortung der Einwohneranfrage - Zustand der Mühlhäuser Chaussee  
(EAF-0015/2024) 
 
Sehr geehrter Herr S.,  
 
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
zu 1. 
Der finanzielle Handlungsspielraum zur Planung weiterer/ neuer Maßnahmen wird auch in 
Zukunft stark eingeschränkt bleiben, so dass in den nächsten Jahren grundsätzlich prioritär nur 
unabweisbare Maßnahmen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit sowie zur 
Gefahrenabwehr und Maßnahmen, deren Finanzierung vollständig nachgewiesen ist (u.a. 
Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden, o. ä.), umgesetzt werden können. 
 
Die Mühlhäuser Chaussee ist ohne Zweifel in einem schlechten Zustand, sie fällt aber weder 
unter den Punkt „unabweisbare Maßnahmen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit“ 
noch unter den Punkt „Gefahrenabwehr“. Die Alternative wäre eine „Maßnahme, deren 
Finanzierung vollständig nachgewiesen ist“. Dies ist mit den angebotenen Förderprogrammen 
derzeit leider nicht möglich.  
 
zu 2. 
Eine Planung wird erst beauftragt, wenn die entsprechende Priorisierung vorliegt und die 
Maßnahme im städtischen Haushalt aufgenommen und beschlossen ist. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Christoph Ihling 
Oberbürgermeister 
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